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Liestal, 26. Juli2018

Beschluss
Feuerverbot im Wald und an Waldrändern - Mindestabstand zum Wald 200 Meter

Sehr geehrte Damen
Sehr geehrte Herren

Aufgrund der aktuellen Trockenheit und den anhaltend hohen Temperaturen hat der Kantonale
Krisenstab in Absprache mit den Fachspezialisten die Waldbrandgefahrenstufe im Kanton Basel-
Landschaft auf Stufe 4 (gross) erhöht. lm Wald und an Waldrändern besteht ein absolutes
Feuerverbot. Der Kantonale Krisenstab erlaubt das Abbrennen von Feuenryerk am 31. Juli / 1.
August nur mit Auflagen.

Anlässlich der Lagebeurteilung wurde festgehalten, dass die Grundwasserstände und
Quellschüttungen langsam abnehmen - es besteht jedoch noch kein Handlungsbedarf. Falls Sie
in lhrer Gemeinde eine Anordnung / Verhaltensempfehlung bezüglich Wassersparmassnahme
erlassen bitten wir Sie uns zu informieren, damit wir eine Situationskarte erstellen können.

Sollten Sie die Massnahmen in Bezug auf Feuerverbot oder Feuenruerk - welche in der
Autonomie der Gemeinden liegt - verschärfen, bitten wir ebenso um Mitteilung.

Eine Medienmitteilung erfolgt zeitgleich mit dem Kanton Basel-Stadt heute Nachmlttag. Die
Medienmitteilung und Unterlagen können ab 14.00 Uhr auf der KKS-Homepage www.kks.bl.ch
unter aktuelle Lage heruntergeladen werden.

Das beiliegende Plakat "Feuerverbot" ist zum Aushang an den exponierten Stellen im Wald und
der Gemeindevenrualtung bestimmt.

Vielen Dank für lhre Mitarbeit
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